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Der Netzausbau in Deutschland wird von der Bedarfsplanung bis zur Zulassung der Vorha-

ben durch diverse Verfahren mit vielen Beteiligten ausgestaltet. Auf jeder Stufe können sich 

interessierte Bürger*innen sowie Behörden, Verbände und Organisationen mit ihren Anre-

gungen und Stellungnahmen einbringen. 

  

Amprion nimmt diesen Prozess sehr ernst und verfolgt deshalb eine aktive Informationspoli-

tik vor und während der formalen Planungs- und Genehmigungsverfahren für ihre Netzaus-

bauprojekte. Die Beteiligung der Öffentlichkeit zielt darauf ab, so früh wie möglich und konti-

nuierlich den Projektfortschritt begleitend, alle relevanten Interessenvertreter*innen zu infor-

mieren und planungsrelevante Hinweise aufzunehmen. 

 

Vor Beantragung des Planfeststellungsverfahrens für das PCI-Projekt ULTRANET hat 

Amprion die betroffenen Kreise gemäß Art. 9 Abs. 4 iVm. Anhang VI Ziff. 3 lit. A VO (EU) Nr. 

347/2013 über das Vorhaben informiert. Die Vorhabenträgerin hat über die gesetzlichen Vor-

gaben hinaus Formate und Möglichkeiten entwickelt, die Menschen in der Projektregion an 

den Planungen zu beteiligen. Die Formate der Projektkommunikation erfolgten entsprechend 

der Fortschritte im Planungsprozess und damit bereits weit vor der Beantragung des Plan-

feststellungsverfahrens und zu Stadien, in denen Bedenken der Betroffenen im Rahmen der 

Planung noch berücksichtigt werden konnten und können (Art. 9 Abs. 2 iVm. Anhang VI Ziff. 

3 VO (EU) Nr. 347/2013). Die nachfolgend geschilderten Maßnahmen erfüllen die Anforde-

rungen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. Art. 9 Abs. 4 iVm. Anhang VI VO (EU) Nr. 

347/2013 sowie der VDI-Richtlinie 7000. 

 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Aktivitäten, die die Beteiligung der Öffentlichkeit vor 

der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen (§21 NABEG) betreffen. Auch die Maßnah-

men, die bereits abgeschlossen sind (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) im Vorfeld der 

Einreichung der Antragsunterlagen (§19 NABEG) werden zusammengefasst. Es gibt zudem 

einen Ausblick über die Kommunikationsmaßnahmen von Amprion, die das Planfeststel-

lungsverfahren begleiten. 

 

 

2.1. Umfeldanalyse  

Grundlage der Kommunikationsplanung war und ist eine Umfeldanalyse der Projektregion. 

Eine Befragung von Trägern öffentlicher Belange gilt als Basis für die Kommunikationspla-

nung und dient u.a. dafür  

• sich ein Bild über die politische und wirtschaftliche Lage vor Ort zu machen,  

• die Stimmungslage und aktuelle Probleme aufzunehmen,  

• die wichtigsten Zielgruppen in der Projektregion zu identifizieren,  

• relevante Kommunikationsinstrumente und -inhalte zu ermitteln sowie  

• frühzeitig das Projekt und die geplante Öffentlichkeitsbeteiligung anzukündigen.  
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Folgende Kreise und Gemeinden werden bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung von 

Amprion zur geplanten Gleichstromverbindung ULTRANET im Abschnitt Punkt Marxheim – 

Punkt Ried berücksichtigt: 

 

Bundesland Kreis Gemeinde 

Hessen 

 

 

Main-Taunus-Kreis 

 

Stadt Hofheim am Taunus 

Stadt Flörsheim am Main 

Stadt Hochheim 

Kreis Groß-Gerau Stadt Rüsselsheim  

Gemeinde Bischofsheim 

Gemeinde Trebur  

Gemeinde Nauheim  

Kreisstadt Groß-Gerau 

Stadt Riedstadt  

Stadt Gernsheim 

Landkreis  
Darmstadt-Dieburg 

Stadt Griesheim  

Stadt Pfungstadt 

Gemeinde Bickenbach  

Gemeinde Alsbach-Hähnlein 

Kreis Bergstraße Stadt Bensheim 

Gemeinde Einhausen 

Gemeinde Groß-Rohrheim 

Gemeinde Biblis 

 

 

2.2. Dialog- und Beteiligung im Vorfeld der Einreichung des bearbeiteten 

Plans und weiterer Unterlagen (Planfeststellungsunterlagen, § 21 NABEG) 

Nach der Auswertung der Umfeldanalyse wurden alle Kommunen und Kreise, die von der 

geplanten Leitung berührt werden sowie die Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsver-

bände zwischen Januar 2014 und März 2022 in gemeinsamen Veranstaltungen und bilatera-

len Gesprächen über das Projekt informiert. Projekt-Präsentationen in den kommunalen Ver-

tretungen wie Stadt-und Gemeinderäten, Bau-/Umwelt- oder Planungsausschüssen in den 

Kommunen entlang der Trasse ergänzten den Austausch mit den Gebietskörperschaften in 

diesem Zeitraum. Den persönlichen Dialog mit den Bürger*innen der Planungsregion ermög-

lichten zu derselben Zeit mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen der Amprion. 

Instrumente wie eine Projektbroschüre, eine kostenlose Amprion-Telefon-Hotline, eine Pro-

jekt-Website, Newsletter, Pressemitteilungen sowie ein Fragen- und Antworten-Katalog hal-

ten die Träger öffentlicher Belange und Bürger seit 2014 regelmäßig über das Projekt auf 

dem Laufenden. 

Auch auf die Corona-Pandemie hat Amprion sich eingestellt: In der Projektkommunikation 

wurden neue Formate entwickelt, so dass zeitweise auch auf digitalem Wege die Informati-

onsangebote fortgesetzt wurden. 



Amprion GmbH 
Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg; Gleichstrom 
Unterlagen gemäß § 21 NABEG für das Planfeststellungsverfahren  
für den Abschnitt Pkt. Marxheim – Pkt. Ried 

Bericht über die Beteiligung der Öffentlichkeit                                  Register 27  Seite 5 von 7 

Gleichstrom Netzprojekte  Stand: März 2024 

Alle aufgezeigten und nachfolgend beschriebenen Maßnahmen wurden – in verschiedener 

Zusammensetzung – mit dem unter Ziff. 2.2.3 benannten Personal durchgeführt, soweit 

nichts anderes bemerkt ist. 

2.2.1 Veranstaltungen für Gebietskörperschaften und Verbände 

Neben den schriftlichen Informationsangeboten hat Amprion die Kreise, Kommunen sowie 

Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsverbände kontinuierlich persönlich in die Planung 

bei mehreren gemeinsamen Veranstaltungen zum Projektstand eingebunden. Amprion hat 

dabei über die Entwicklung der Trassenplanung informiert und den Ablauf und die Beteili-

gungsmöglichkeiten des Genehmigungsverfahrens sowie die EU-Vorgaben als PCI-Projekt 

erläutert. Bei den Veranstaltungen hat Amprion Hinweise und Anregungen zum Trassenent-

wurf aufgenommen, die dazu beitrugen, die am besten geeignete Trasse sowie die in den 

Antragsunterlagen zu behandelnden relevanten Themen festzustellen (Art. 9 Abs. 4 Satz 3 

VO (EU) Nr. 347/2013). 

 

• 16.01.2014, Bürstadt: Infoveranstaltung für Träger öffentlicher Belange  

• 07.10.2014, Biblis: Infoveranstaltung für Träger öffentlicher Belange 

• 23.05.2017, Pfungstadt: Infoveranstaltung für Träger öffentlicher Belange 

• 16.08.2017, Idstein: Infoveranstaltung für Träger öffentlicher Belange  

• 16.05.2019, Hofheim: Fachgespräch zur Variantenprüfung 

• 31.03.2022, digital: Infoveranstaltung für Träger öffentlicher Belange 

 

2.2.2  Bilaterale Gespräche zur Antragstrasse 

Nach Abschluss der Veranstaltungen für die Träger öffentlicher Belange und Bürger*innen 

hat Amprion vor Einreichung des Planfeststellungsantrages (§19 NABEG) noch einmal bila-

teral mit den Vertreter*innen aller betroffenen Kommunen und Kreise Gespräche per Video-

konferenz geführt. Sie dienten der Vorstellung der Antragstrasse, der einzureichenden Unter-

lagen und somit auch des Ergebnisses der vorherigen umfangreichen Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Die bilateralen Gespräche von Januar bis März 2022 bildeten für die Gebietskörper-

schaften eine Klammer um alle durchgeführten Kommunikationsmaßnahmen. 

 

2.2.3 Bürger-Informationsveranstaltungen 

Zur Beteiligung der Bürger*innen fanden nach einer Auftaktveranstaltung mit Vorträgen, Fra-

gerunde und Infomarkt im Januar 2014 weitere Dialogrunden von 2015 bis 2018 statt. Die 

öffentlichen Informationsveranstaltungen dienten der kontinuierlichen Veröffentlichung des 

Projektfortschritts und ermöglichten den Bürger*innen, Hinweise zum Trassenentwurf ins 

Bundesfachplanungsverfahren einzubringen. Zum Antrag auf Planfeststellungsbeschluss  

(§ 19 NABEG) hat Amprion im April 2022 erneut die Planung bei persönlichen Gesprächen 

am Infomobil vor Ort vorgestellt. 

Bei den Bürger-Infomärkten und bei den Gesprächen am Infomobil informierten Expert*innen 

in persönlichen Gesprächen an Infoständen über den aktuellen Projektstand und nahmen 

Anregungen entgegen. Fünf Amprion-Expert*innen, ein*e Mitarbeiter*in des technischen Pla-

nungsbüros und ein*e Mitarbeiter*in des externen Umweltplaners, standen bei den Infomärk-
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ten als Ansprechpartner zum Austausch über das Projekt zur Verfügung. Neben dem Ent-

wurf der Trassenführung wurde die Umsetzung der Maßnahme erläutert, die umweltfachliche 

Planung der Leitung sowie der Ablauf des Genehmigungsverfahrens mit seinen Beteiligungs-

möglichkeiten. Bei der digitalen Bürgerinformationsveranstaltung erläuterten vier Amprion-

Expert*innen die Antragstrasse, die Umsetzung der Maßnahme, die umweltfachliche Pla-

nung sowie der Ablauf des Genehmigungsverfahrens mit seinen Beteiligungsmöglichkeiten. 

Die Bürgerveranstaltungen wurden durch eine Pressemitteilung, Anzeigen in den Lokal-

medien, auf der Projekt-Website (https://ultranet.amprion.net/) und dem Newsletter öffentlich 

angekündigt. 

 

• 22.01.2014, Bürstadt: Bürger-Infoabend  

• 27.11.2014, Biblis: Bürger-Infomarkt 

• 19.05.2015, Hofheim: Bürger-Infomarkt 

• 30.09.2015, Groß-Gerau: Bürger-Infomarkt 

• 10.09.2016, Pfungstadt: Tag der offenen Tür/Infomarkt in der Umspannanlage Pfungstadt 

• 21.06.2017, Griesheim: Bürger-Infomarkt 

• 22.06.2017, Alsbach-Hähnlein: Bürger-Infomarkt 

• 15.02.2018, Bischofsheim: Bürger-Infomarkt 

• 04.04.2022, Flörsheim: Bürgerinformation mit dem Infomobil 

• 04.04.2022, Groß-Gerau: Bürgerinformation mit dem Infomobil 

• 05.04.2022, Groß-Rohrheim: Bürgerinformation mit dem Infomobil 

• 05.04.2022, Alsbach-Hähnlein: Bürgerinformation mit dem Infomobil 

 

 

 

 

Anregungen und Hinweise von den Trägern öffentlicher Belange und aus der Bevölkerung, 

die Amprion bei den Veranstaltungen und Gesprächen erhalten hat, wurden umfassend ge-

prüft.  

 

Generell begrüßten sowohl die Kommunen und Kreise als auch die Umwelt- und Landwirt-

schaftsverbände seit Beginn des Dialogauftakts Anfang 2014 eine Leitungsführung auf vor-

handenen Trassen. Eine Bündelung mit der vorhandenen Infrastruktur wurde fortwährend als 

der günstigste Verlauf der Leitung beurteilt. 

 

Im Rahmen der Beteiligung oder Informationsveranstaltungen zum Antrag gemäß § 6 

NABEG wurden keine konkreten Vorschläge zum Verlauf eines alternativen Leitungsverlau-

fes von Seiten der Träger öffentlicher Belange oder der Öffentlichkeit eingebracht. 

Durch die Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Beteiligung zur Bundesfachplanung (Unterla-

gen nach § 8 NABEG) eine kleinräumige alternative Leitungsführung auf dem Stadtgebiet 

von Rüsselsheim eingebracht. Diese kleinräumige Alternative liegt vollumfänglich im festge-
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legten Trassenkorridor. Sie wurde im Planfeststellungsverfahren mit betrachtet. Die Ergeb-

nisse dieser Prüfung sind in Register 1 (Erläuterungsbericht, Anhang Alternativenvergleich) 

detailliert dargelegt. 

 

 

 

 

Mit der Beantragung des formellen Planfeststellungsverfahrens (§19 NABEG) endete streng-

genommen die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durch Amprion. Es begann das gesetz-

lich vorgeschriebene Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durch 

die Bundesnetzagentur nach § 73 VwVfG, § 43a EnWG. Träger öffentlicher Belange und 

Bürger*innen wurden und werden durch die Behörde in das Verfahren eingebunden. Spätes-

tens mit der Offenlage der Unterlagen nach § 21 NABEG und der Möglichkeit der Einwen-

dungen bzw. Stellungnahmen ist das formelle Verfahren der Bundesnetzagentur zur Beteili-

gung der Öffentlichkeit maßgebend. 

Während dieser Zeit wird die Vorhabenträgerin ihr Informations- und Dialogangebot fortfüh-

ren und insbesondere die folgenden Angebote machen. 

In der Phase der öffentlichen Auslegung von Planunterlagen im Genehmigungsverfahren er-

gänzen (digitale) Bürgersprechstunden von Amprion das formelle Anhörungsverfahren. 

Durchschnittlich drei Ansprechpartner*innen von Amprion beantworten Fragen zu den Plan-

feststellungsunterlagen. Die Bürgersprechstunden werden durch eine Pressemitteilung, An-

zeigen in Lokalzeitungen, auf der Projekt-Website und den Newsletter öffentlich angekündigt. 

 

 
 

Die von der Vorhabenträgerin ergriffenen frühzeitigen Informations- und Beteiligungsveran-

staltungen unterschiedlicher Formate waren zielführend, um die Menschen in der Projektre-

gion regelmäßig über den Projektstand zu informieren und Rückmeldungen zur Planung auf-

zunehmen.  

Das Kommunikationskonzept der Vorhabenträgerin wird auch im weitergehenden Verlauf  

des Genehmigungsverfahrens aufrecht erhalten. Die unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen und  

Instrumente werden von Amprion während des Planfeststellungsverfahrens fortlaufend ein-

gesetzt: Die Projektbroschüre, die kostenlose Telefon-Hotline, die Projekt-Website, Newslet-

ter und Pressemitteilungen halten die Träger öffentlicher Belange und Bürger*innen weiterhin  

über das Projekt auf dem Laufenden. 
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